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THOMAS HOEREN~ · ,.. 

Der Kampf um das UrhG 1965 

I. Vorwort 

Das UrhG 1965 ist schon oft, auch im Hinblick auf seine Vorgänger und seine 
Entstehungsgeschichte, beschrieben worden. 1 Auch die inhalt.lichen Ände~en 
vom Refe.rentenencwwf 19542 über den Ministerialentwurf 19593 bis lun zum 
Regierungsentwurf 1962_. smd ausfUhrlieh dokumentiert. 

Aber akteurnheoretiscb barn die Geschichte noch der Aofbereirung:5 Wer 
waren die Akteure jm Reformprozess, welche lnstitutionen und welche Personen, 
welche Standpunkte vertraten, welche Eingaben machten sie? Die Klärung dieser 
Fragen gestaltet sich insofern als schwierig, als die Unterlagen zum UrhG 1965 
noch nicht hinreichend aufgearbeitet worden sind.'1 Viele Dokumente lagern im 

• Prof. Dr. iur; Di:rel..-tor, Jrurirur fiir lnfortnat:ions-. TelekommllDlkacions- und Medienrechr, 
Zivtlrechtlicbe t\bteilung, West:flilliche WUbelms-Univemriit Münsrer, 

•• Der Ver{ dankt Herrn Prof. Dr. Manb-ed Rdlbindtr (Zfirich) und Herrn RA Dr Fedor 
Seifon (Berlin) fifr wern'Olle l<ommenwe und Hmweue. Eln besonderer Dank gilt dem Bunde=
chiv Koblem., der GEMA (Müncbm) und der U~thdtHeidelberg für d:e Hilfe bo 
der ße<cluffimg von Unterlagen. Zuletzt gedmlct .d Herrn jonas Volltri und Frau Puilim Pexlt, 
Mnarbener d~ !IM, filr dte werwolle Hilfe be der Sichtung der •rmf:mgrClchen Unte:bgen. 

I Zu den üblichen Beiträgen nach !nknfttreteo des UrbG stehe m\'2 UlmtrUFITA 45 (1965), 
lß; Fromm UFITA 50 (1965), 50; Gmmn UFITA. 46 (1966), 79; MOhri~ UFITA 47 (1966). 
134; Sdtulz~ UI'ITA 49 (1967), 17. 

l Referentenentwurf eines Urheberrechugese=s mitBegriindung (1954) veröffentlicht durch 
den Bundesminister der Justiz am 15.3.1 !.154, 10 Delp, Das kiinfrlge Urheberrecht. Referenten
entwurf d~ B~ten der Justiz vom 15. Män J95+ mit amtlicher, gekiirzter Begrün
dung. Kommentarähnlich gegliederte Textausgabe mit Ubenichten und Registern, 1955. Dazu 
auch io der Synopse von Scltulze, Recht und Uru:echt. Eine Studie zur Urheberrecbtsreform, 
1954 mit Vergleich rum LUG, KUG und zu den Entwürfen aw der NS-Zeit. 

~ Ministernlentwurf eines GesetzeS über Urheberrecht und verwandre Schutzrechte (Utbe
ben-echagescu) in ßlllldesjusrizmioisterium, Ent'\!r-ürfe des· Bundesjustizmini3rerlurru zur Urhe
bcrrechtsfonn. 1959, 1. Iin Bundeweluv zu finden onrer B 141 mit handschrifilicheo Korrekfu. 
ren (Autorenschafr unklar). 

~ EntwUrf anes Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Scbmzrechte (Urbcberredusge_
sea), UFITA 45 (1965), 155. 

5 Dazu grundsäalich :80$ io Merke!, Systemwechsel 1. Theonen. Aruitze und Konzepoonen, 
1994, 81 ff. Erste Ansäae bei Donunann, Autoren und Apparate. Die Gesduchte des Copyrights 
im Medienw.mdel, 2014. 

o Eme Fundgrube filr die Analyse des Gesetzgebungsprozesses ist die um&ssende K.ieler Dis
sertation von Martl(kt, Die Entstehung des Urhebe.rrecbtsgeseues·voo 1965,2003. Die rechtshis
torische Quellem:rbeit besclü.fi-lgc sich allertling:s nicht mit Leurungssc;bucuechteo und dem 
Urbebervert:r.lgsredu:. Dem Vergessen entzOgen sei 01uch eine sehr inreres~nte, aber kaum 
bekannte Quelle. die ich einem H inweiS von Herrn Kollegen Rtlllmuln verdanke- nämlich die 
24-seit:i~ Vorrede des berühmten E . .E. Hil'leh zur Dissertation seiner Schiileno Papaccnslarulirwu, 
Schurz des ~usübendcn Künsden. Zur Kritik des geltenden. Rechts und der Reformvors~. 
1960. 
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Bundesarchiv Kohlenz. Meist handelt es sich um Eingaben und Stellungnahmen 
der verschiedenen Akteul:t' zu den vcrschiedt·neo Encwurfcn zum UrhG im ßricf
wcchscl müdem Bundesjusozrmrusrcdum. ßci meinen Rechereben im BundCl>Jr
chiv habe ich mich vor allem auf die privaten Akteure konzl!!ltrierc. Zu finden 
waren daneben Stellungnahmen und BnefV..rcchscl der anderen Bundesministemm 
sowie cini~r LandcsrcgicruJl!,ren und -ministcrien. Dic.:se Quellen habe ich nur 
vcrcmzclt autgenommen, wenn t'".S mir fiir Ul!ll Zusammenhang der Entstehun~
geschtchrc interessant erschien. Den zweiten grnßcnBioek bilden die Sttzuogspro
tokolle dcr Kommission für eine Reform de~ Urheberrechts. Andere Qudlen 
tauchen nur vereinzelt auf.7 

11. Die Disk11ssionen hiszum Mi11isrcrialemwuif 1959 

Schon bald nach dem 2. Wl;ltkricg beganm·n die Vorarbeiren zu dnem oeuen 
Urhchcrrcchr. Die Vorgänger (das LUG und d.ls KUG) erwiesen sich als überalter. 
Schon in d~.:r NS-Zeic gab es Entwürfe fiir eme Novcllierm1g." BcrciES 1949 
beauftragte der Justizminister Mimsrerialdircktor Dr. Gümhcr]1,rt' mit den Vornr
betten zu• Novdlierung. Ihm zur Sein: standen verschiedene M111isccrialbeamte, 
vor allem Ministerialrat Dr. Hczmrl und Ob<:rrcgierungsrat Schntidn Joel ersccllcc 
zunächst im November 1950 e:inc ,.Lis.te von Organisationen. die am Urheber
recht mteressicrr sind" . 111 

Aufge7.ählt werden 26 Organisacionc:n. Vertreten sind die Vcrlegcrverbändc. 11 

Dann folgen einige Aucorc:nvcrbäudc, vornehmlich aus dem. schriftstellerischen 
ScktoL 1 ~ Ergänzend kamen Graphiker und bildende Künstler hinzu. l :l Hmzu 

7 Otc Arcluv-Func.lsrdlcn werden folgcndernuß~n 7itlcrt: - UAr~h - ArchivSl!!JUtur "" 
Bot:mdssigo:ttur/ An:hh'llullllllCr) - St.!ite I B>p.: BArch B l4l/21i29 S. 1. 
.Ein<' Aus~enung der Untcrbgt.>n aus dem Parlamentsarchiv und d~ Arclm'S de$ Bundcsr:>r:. 
findl!t S>ch bc1 M.m~ri«- Du.• Enmchung des Urh~rrechtsgcs~!ZeS von l \165, 2003, insbes. 743 a: 
Bts!nng noch nicht L'Tforscht sn1d die Archiw der betciligtt>n lntel"(-s.~cuwrbände und das Arduv 
dcr CRuR. 

~ nchausschws für Urheberrecht und Vcrbgsrecbt der Deu~hcn Arhe.itSgmlciruduli fiir 
gc"''Crblichen R<·clusschutz und Ur:l:tcbto!'T'echr m der Akl~<:llUC fiir deutsches Rech! GRUR. 
I \13\l, 242 ff. S~:hon 1933 wr(ltlcndiche Wtlly Hotlimnu Uberlcgungen: llqffm11m1, .Ein deut
sches Urhcberrechrsgeseu, 1 \133. 

'I Günther Joel (1lW<J-IIJH6) war von IIJSG-l 9M Leiter dt!r ßMJ-Ahtcilung 111 (..Haod~ls
und W!CtSChafun:cht'') , zuletzt im Rang emes Mmtsrcrtaldu·ekrors. 

tu BArrh 141/ 373'.1 S. 41!. 
tl Börsenverem OemS{:hcr Ver:leger- und Buchhändlcrverhändc:, Frankfurt ~.M.; GeSlmtver

hand der Dt. Zeinm~vcrlc:gcr, ßid~ield, Verdn Dt. Zeinmg:;verleger. Wiesbaden; Verband dr. 
Zeaschrifr=vcrlcgrr. Dimcldurf. 

ll Dt. Joumalmenverband. ßomr. Dt Autorenverband e. V.. HJttru'l-rer; Sdtm:zverb:tnd dt 
Sdmfurelkr e. V. München, Verb:tnd Ev:mb'l!lisc!ter Schrifureller uud Journahsccn. Gömng~n; 
Cicscllschafi .K.'ltholischer Puhhwren Dt·u~hlands. Köln: Cewerks.;h:tn Erziehung und Wujcn
scbati:: HerutSvcrb:md der frt-1cn Bcrute, Düsseldorf: Dcurscbc Pn~c und Agentur (d.p.a.} H.un
burg. 

I' Uund dt. Llndcsverlimdc Bifdcnd~r Kimsder. D!isseldorf; Sund dt. Gehr:mch'I-Gmplukcr; 
H~1nhurg; Aru<'HS!-\'Cnlc>nschali: Grnpluscher Veroondc tlcdiundesgchicccs. Wiesbaden: Gt.'wl.'rk
sdt~ll Kur~o~t. 1-bmburg. 
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kamen die damals existierenden öfferulich-rechtlichen Sendeanstalten sowie die 
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. (SP10).14 Schließlich werden aufgc
fiihrt die Vereinigung fiir Gewerblichen RechtsschutZ und Urheberrecht, Köln, 
die Genossenschaft dt. Bühnenangehöriger, Harnburg sowie die GEMA. 

Die Liste ist akteurstheoretisch interessant. Die hier ausgewählten Vereinigungen 
agieren stark verwcrterurientiert. 15 Urheber selbst waren kaum vertreten, wenn 
überhaupt Schriftsteller. Dies lässt sich einfach dadurch erklären. dass es damals 
Urheberverbände kaum gab. Der Deutsche Journalistenverband war erst 1949 
gegründet worden. Erste Landesvecbände gab es seit 1946. Das Schweigen der 
Musikkomponisten erklärt sich hisrorisch aus der Tatsache, dass damals die GEMA 
als zenaales Sprachrohr der Musikurheber angesehen wurde. Auch wenn dies heute 
nicht mehr selbsrverständlich ist. wmrle die GEMA damals mir Musikurhebern 
identifiziere. Bildende Künstler waren damals schwach organisiert. Die VG Bild
Kunst war erst Jahrzehnte später, im Mai 1968, von bildenden Künstlern ins Leben 
gerufen. 1959 wurde GVL dwch die Deutsehe Orchestervereinigung und die Deut
sche Landesgruppe der IFPT gegründet. Ähnlich kam es erst 1958 zur Gründung 
der VG WORT, insbesondere durch Akteure, die auch in anderen Zusammenhän
gen die UrheberrechtsrefOrm begleiteten. Erwähnt sei hier die llDten als Akteure 
benannten Carl Haensel und Friedrich Märker16 sowie Peter Haensel (1917-1%9). 

Die Nutzer selbst kamen kaum zu Wort. Erst 1959 schalteten sich nach Verab
schiedung des Ministerialencwurfi vereinzelt Hochschulen,17 Schulen und 
Archive sowie die Kirchen in die Dis~ion ein (siehe unten). Verbraucher: wur
den während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens nicht einbezogcn.18 Hier 

H Die SPIO sowie writere Akteure der Elmirulusme S[!ielten daouls abtl keme besondere 
RoUe. Wte Plu~e, D1e großen Koalitionen der Urheber, der Verbreiter von Geist~ 

-der :tustibenden Kün_sder, sowie deren Beziehungen zueinander, 1955, 9 f. erläutert, w:m:n di1: 
überlebenden Ns-Funktionäre der Reichsfilmkammer ,.diffiuniert": es wehe über den Filmver
bänden der .,Geist Morgenthausu. 

I Sc Dtes fällt vor allem dann auf, wenn man sich dal ~s.amre Spektrum der um 1950 exiSderen
den Umeberreclusorganisation= und lnreressenveremigungen klumacht: eindrücldicb und 
minutiös besdi:rieben in PluJ!i!e, D1e großen Koalitionen der Urheber, der Verbr.e1ter von Geistes
werken, der ausiibenden Künsder, sowie deren -sez.iebungen zuein:~ndcr, 1955. 

16 Friedrich Märker (t893-19HS) war ein dcu~er SchriftSteller und Ramnthcoreriker. 
1934 veröffi"Drliche er ein Bucb zur Veneidigung der nordischen gegen die ostische Rasse nnru 
dem Titel ,.R=kunde auf ph)'Slognorruscher und phrenologucher Grurulbgc'', 1938 soll er 
wegen seiner Rassentheorie Rede- und Vortragsverbot bekommen haben. Eine genaoere AJl2-
lyse der rassentheorerucben Überlegungen Märkers steht noch aus. Wissensduftsrheoretisch 
basieren die folgenden Überlegungen Quf der An=hme einer Tripolanüt von Urheber-, Verwer
tcr- und Nutzerinter=Cn; dazu grundlegend Hilty GRUR 2005, 819 ff. 

17 Erwähnenswert hier vor allem der Einsatz der Musikwissensclufder filr einLeisrunguchutz
recht bet Musikeditioncn, dal zur Einliihrung ei~ entsprechenden § 75 I m den Re!E frihrte. 
Die Gesellschaft 6.ir Mwikfonchuog, Kiel (als Sprecherio der d.r. MusikforScbung) {Prof. Dr. 
Blwnt) gab in einem Briefandas BMJ vom 10.3.1953 (BArch B 141/2614 S. 12) der Erwarrung 
Ausdruck, dass bei der Neugesulrung des UrhR ein v:irkungsvoller Schuu gegen dte tiUSS

bduchliche Ausbeurung wisserucbafdicher rnusilWischer Reraus~berarbell_ eingclilhrt werde. 
~~ Deslulb gab es um 1950 den beute bekannten Vcrbr.ru:cherbegrüf nicht. Umer ,.Vetbr.lu

chc:r .. verswtd man danuls den Musilcvcranst:alrer; siehe ausfUhrl..ich PluJ~,~te, Die großen Koalitio
nen der Urheber, der Verbreiter von GeJ:Steswerken, der ausübenden Künsder, sowie deren 
R.,7.iehunoen 7.11Ptn>nrlt>~ I~"" I Q rr 
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fehlte es an Organisationen, die überhaupt in der Lage gewesen wären, die 
Stimme des Verbrauchers im Urbeberrecllt zu sein. Erst 1953 kam es zur Grün
dung der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V (AgV) als "Verband 
der Verbände". Gründungsntitglieder waren unter anderem der Deutsche Haus
frauen-Bund. die ArbeatSgemeinschafr Evangelischer Hausfrauen des Deutschen 
Evangelischen Haos&auenbundes, die Konsumgenossenschaften und das Institut 
fiir Selbsthilfe, das Hilfswerk der Evangelischen Kirche Deutschlands. Keiner die
ser Verbände hatte auch nur im Ansatz. begriffen, dass Urheberrecht auch ver
braucherschutzpolitische Konsequenzen nach sach zieht. Wenn überhaupt. danD 
wurden priv:~ce Nutzer an der Diskussion nur mittelbar, über die Hersteller von 
Aufnahmegeräten (zB AEG) beteiligt. Unerklärlich ist ferner das Schweigen der 
Deutschen Vereinigung fiir Gewerblichen Rechessebutz und Urheberrecht 
(GRUR). 19 

Joel setzte am Dezember 1950 auch bereitS eine Sachverständigenkommission 
ein., die bis 1954 unter leicht veränderter Zusammensetzung tätig war. Die 
ursprüngliche Zusamrnensetxun!fO umfasste 
I . Pro{ Dr. Eduard Rtim", DeutSChes Pacenramc (München)21 

2. Senatspräsident Schult:ze-Rhonltof, DeUtSches Patentamt (München) 
3. Prof. Dr. "Eugen Ulmu {Heidelberg/MünchenfZ 
4. RA Dr. Philipp Möhring, Köln:z..' 
5. RA Dr. Kun Runge, Bonn24 

6. Ministerialrat Dr. Hans Schi!ftr, Justizministerium Rbeinland- Pfa!z25 

I? Insofern unzam:ifend Vier~fBuhlnw, FS 100 Jahre GRUR, 1991, 43 (66) wonach die 
CRUR damals .,un Verborgenen·• mitgeatbeiret hß.be. [m Bundesarchiv sind Spuren dteser 
Täogkeit nicht erluilien. Die Zeitschrift CRUR berichtete web ent tU!:h Veröffentlichung des 
RegE über du Projekt; siehe GRUR 1962, 28, li!8; CRUR 1964, tia; CR.UR 1965, 297. 

lol ßAn:h 141/37939 s. 30. 
21 Eduard R eimer (1 896-1957) wurde 1949 Prisideru des .in Miincb~ wiedererrichteten 

Deutschen P~tcnta=s im Ven:inign-n WirtsclWi:sgebiet, dem sp~teren Deutschen Patentamt. 
J\b 1952 leitete Reimer ~usätzlicb das an der Univcmtät München gegründete ,.Instiwt für 
ausländisches und !:mcnutionale! Patent-, Marken- und Urheberrecht", cbs heutige Ma:x
Pianoc-lnsticut. Dam EllsdtriJ GRUR 1957, 245 f. 

22 Eugen Ulmer (1903--1988) stammte aus du Verlegerl"amilie Uliner. An ckr Un.ivcnitär 
München war er ab 1955 ah Professor und als Rektor in den Jahren 1959 und 1960 tätig. Von 
1965 bis !973leitece er das Münchencr Max-Pianck-lnsticut für ausländisches und mreroaaona
les Parem-, Urheber- und Weabewer:bsrecht. Dazu &itrJZ 1988, 706f.; Hubmann FuR 1983, 
334f[ 

2:1 P bilipp Möhring (1900-1975) war fLir die Vor:l2ufcrorganisation der GEMA, dte 
STAGMA in der NS-Zeit als Syndikus tiitig und vertrat Deutschland im imemation:Uen !>.Ich
verband der Verwerrungsgesellsc!Wien CISAC. Thiger der von der GEMA verliehenenruelwd
SmuSS'-M~da.ille 1956. 

2• Kurt Runge (189lH972). Über Runge schrc:JbtAI.fred &um GRUR 1952, 556: ,.Runge, 
den Freii11 von Erffit zitiert, hat, was &dich aus seinem Auliacz mehr hervorgeht, fur Orchester
musiker ein Gurachren über das vonihm behandelte Problem erstattet. Sein AuU:nz- ist erst ein 
Jahr nach.Enr:atcung des Gutliehrens erschienen.u Zu R111We> Stellungnahmen 1m Rahmen der 
Urheberrechcsrefonn siehe Run$ GRUR 1951, 26 und Rutr,ee UFITA 19 (1955), 47. 

25 Hans Scbäfe~: (191Q-19RO) war Scaacssc:kretiir und später Priis1den•des Bundesn:chnungs
bofes. Beziehungen ~um Urheberrecht Jind unbekannt, vermudich war er als Vemecer der 
Bundesländer ~den. 
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7. Ministerialrat Herben Kühnemann, Ber!in26 

8. RAin Dr. M. Frcün 110n Erjfa, Berlin27 

9. Generaldirektor Erich &1114/;ze, GEMA (Müncben)28 

10. Artbur L .. Sellier, Hailer.2'.1 

25 

Die erste Sit2ung fand am 15.12.1950 statt.:K1 Zu späteren Sit2ungenJ1 kamen 
als Gäste oder neue Teilnehmer u.a. Prof. Dr. Wilhelm Diess (München),32 RA 
Prof. Dr. Kun Bussmann,33 Prof. Dr. Hans-Otto rk Bom;34 RA Dr. Hans Kleine, 
Walther Plugx~ und Al&ed Baum. 36 

Auff:illig ist bei alJ diesen Namen die starke Konzentration auf den Bereich 
Musik und die enge Anhindung an München. Wie der BDI krinsicrte {siehe 
unten), handelte es sieb bei fasr allen nicht-beamteten Sachverständigen um Lob
byisten aus dem Umfeld der GEMA. Die personelle Zusarrunensetzung dieser 

26 H~rbert Kühnemann (1!!99-1962). Nach 1933 wu er als Ministerialrat un RJM und 
R.efenwciter fiir gewerblidten R.C"chrwhun und Urheberrecht titig. N:a.ch 1945 wurde er: w 
rer der DienstStelle des DeutSChen Pacemama Ul lkdin. Von 1957-1962 war er Priisident des 
Deutsehen Pacen12mrs in München. 

27 Über von Erffa (189~1964) ist wenig bekannt. Sie '~=Anwältin in Berlin und lobbyis
risch fur die Interessen der Musik~r engagiert. Siehe dazu Baum GR.UR 1952, 556: ,,Dje aus 
ihrer Feder stammenden Abhandlungen ~u lesen, ist deshalb ein so l10her Genuß, weil die Art, 
wie sie schreibt, ihre persönliche Anteilnahme an denjenigen verrät, deren Interessen sie vedicht. 
( . .. ) Dazu ist sie besonders berufen. wru sie mit den auf gewerk.5chafrlicher Grundlage argani
SJenen Musikerkreisen an Verbmdung stehr und deren lnt~ und Forderungen kennr:". 

211 E.rich Schulze (geb. 1913) gehöne zwn Vorstand und war Generaldirektor der GEMA. 
Nach Iangjähoger Tätigkelt tn der in den l930er Jahren gegründeren. utheberrechdichen Vor
gängerorganiution STAGMA wurde er 1947 mit dem Aufbau der GEMA beaufttagL Zum 
Leben Schutzes auch Hubmann 1\.:JVI L983. 924. 

29 Vorgeschhgen vom Börsenverein des Deutschen Buchlr.tru!c:ls, BJ\rch .B 141 /37939 S. 11. 
:~~1 Protokoll, BA.rch B 141/37939 S. 59. 
31 Etwa SitzUng=t 22.6.1951, BArch.B 141/3740 S. ll!!ff. 
3l W ilhe1m Diess (Wilhelm D ieß) (1884-1957) war nach 1945 Mtmsterulrat rm bayen

scben Justiz- und später auch im Knlhmninistenum. Er war Honorarprofessor filr Urheber
und Erfinderrecht an der Universität Müncbf'll und Generaldirektor der Bayenscllen StaatS
theater. 

33 Kurt B ossmann (189+-1970) habilinerte sieb 1935 im Markenrecht und wuroe 1949 
außerpionmäßiger Professor in Hamb1.ug. B usmunn starb 1970 beUnJahreskongress der Deut
schen Vereinigung für gewerblichen Rechcsschut2 und Urheberrecht. deren Gesamtvorstand und 
gesch~fufubrendem Ausschuss er einige']ahre angehört hatte. Dazu Heydt C:R.UR 1970, 537 [. 

J4 Hans-Otto d~ Boor (1886-1\156) war ab 1935 Prol'e$sor fur Urheberrecht m Leipzig. 
W":ilirend der N$-Zeu \vat er u .3. Mitglied des Nationalsozialistischen RechiSwahrerbunds. des 
Naoon:akozimstiscben Altherrenbunds, und der AbdeiDle fiir Deutsches Recb.t. Zw-Urheber
rechareform siehe tk &ar UFITA 18 (1954), 260. 

35 Walther Plugge (1886-11J60) war .Anwalt fur die Musilcindusuic. 1928 war er deutscher 
Vertreter auf der internanoaalen Urheberrechtskonl'ereD% m Rom. Panilei gründete er das 
R.e1chskanell der Musilcver:trutl!ter DeufSCbland :tur Abwehr übersceigener Tantiemeforderun
gen, dessen Leirung er übernahm. Zu den.am Urheberrechcssyscem Beteiligten siehe Plu_gg~, Die 
großen Koalitionen der Urheber, der Verbreiter von Geisteswerken, der ausübenden Kümder, 
sowie dereil Beziehungen zu eirunder, 1955 . 

. 'IG AlfredBaum {lSIH-1967) warRechtsanwaltjüdischer Abstmnnung, der insbesondere fur 
die w~rnationale Sch.allplattenindustrie arbeitete. 1933 lloh er vor dem NS-R.egime in die 
Schweiz. Dort trat er eine Titi~it bei der IFPI an, fiir die er in den kommenden Jahren 
zahlreiche iruenurionale Musterp~ um die Auffiihrungsrechte an Schallpbnen fiifrrce. 
eh .... r.....,,.,.TJFTTA 47 f lW.'Tl 4 ff · Kl~ GRUR 1%7. 389. 
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Experrengruppc sorgte schon früh !Ur Verärgerung. Einzelne Hochschullehrer 
brachten sich selb.st als Experten n:rit zum Teil peinlichen Argumentationen ins 
SpieL Als Beispiel sei hier auf den SWR-Just:itiar Carl HaettseP' verwiesen. Haert
sel, der in den 20er Jahren einen bekannteren Bergroman verfasste, schrieb JocH, :lll 
er freue sich, .,die brennenden Probleme der UrhRReform umer Doelsl Vorsitz 
erörtern zu dürfen". Er habe schon als ,junger Mann" bei dem Justizminister 
ange.regt, dass ein SchriftseeDer hohen Grades beim BMJ als sprachlicher Berater 
der GesetzesentwUrfe lärig sein sollre. Man habe ihm geantwortet: "Sie haben 
recht." Es gehe einem leider öfter so, dass ,.Recht behalren das einzige ist, was 
man erreichr." 

Reagiert hat das BMJ - soweit ersiehdich - auf solche Schreiben nicht. Ernster 
nahm d;u BMJ den Versuch des auf die Edition von Noten spezialisierten Bären
ttiter-Verlages?9 Herrn RA Georg Creuner in die Kommission fiir UrhR aufzu
nehmen.-411 Das BMJ (damals wohl Abk. BdJ) antwonete dem Bärenreiter-Verlag 
arn 23.2.1951 :41 Bei der Zusammensetzung der Kommission gehe man von dem 
Grundsatz aus, dass keine weisungsabhängigen Vertreter det Verleger, sondern nur 
unabhängige Sachverständige berufen würden. 

Doch dieses Argument wurde insbesondere seitens der Industrie nicht akzep
tiere. Der damalige FDP-Bundesta~bgeordnete Dr. Hans Wellhausrn, der über 
enge Bez.iehungen zum BOI ver!Ugte,42 kritisierte in einem Schreiben vom 9. 
Oktober 1951 die einseitige Besetzung der Sachverständigenkommission:0 Viele 
Ausschussmitglieder seien Interessenvertreter und keine neucralen Spezialisten. So 
seien Schulze Vertreter der GEMA, Möhring, Ru11~ und & .um Rechtsberater der 
GEMA und Plugge Vertreter der Musikverans:talter. Außer Prof. Br!ßmann44 sei 
kein Kommissionsmitglied bekannt, das nicht fiir eine weitere Ausdehnung des 
Urheberrechts sei. Gegen diese Ausdehnung seien aber die wissenschaftlichen 
Bibliotheken, die Forscnung treibende fndustrie, die Magnettongeriiteindustrte 
und zum Teil die Schallplattenindustrie. Man bitte vor allem darum, die Stimmea 

37 Carl Ha .. nsel (1889-1%8) schneb vor 1933 Hlstonen- und Bergromane (Da Kszmpjum1 
Matll'tl•om). 1933 untcndnieb er miL 1!7 -anderen Schrifbtellem das Gelöbnis tTeUester ~folg
schalt liir Adolf Hrder. ln den Folgejahren vetfuste er mumche NS-politi.sclle Sc:brifien. Im 
Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess w.ar er 3b 1946 Venerdiger der SS und-des SD. Seit 
.1950 war er Jusotiar beim SüdwtStfunk in Baden-Baden. 

.lll Briefan lbs BMJ U<N'1) vom 27.1.1960 - BArch BHI/2624 S. 86. 
3~ Der Schriftwechsel mit dem Bärenreiter-Verlag Anfang- I 951 geht insga2mt iiber 125 

Akten.seiten • 
.. , Brief vom 11.1.1951 :m das BMJ - BArch B 141 n612 S. 5. 
41 BArch B 141/2612 S. 6. 
•2 Hao.s Weilhausen (1894-1964). Direluor bet der Maschinenfabrik Aupmg-Niimberg 

(MAN) und Vorsitzender des Bundestagsausschusses fur Finanz- und Sceuerfragen. 
., Brief vom 9. Oktober 1951 - BArch 37941/77 
+~ Blfllmann CRUR 1953, 427, insbesondere 421!: ,.D1e so ZUlle Bewru.ng des Urheberrecltt1 

wirkr sich trubesondere in der Beschränkung des Auffiihl'I1IlglCeclm bei Volksfesten. Wohltä
tigkeits- und Veremsveraosalrungen, Becrielnfeiern oder ähnlichen Veranlassungen aus. 0:1$ 
lnceresse der Urheber geht narurgemäß dahin, hier die Einsduänkungen möglichst auszu
schließen. Sicherlich gibt es aber eine Re1be von Veranstalwngen. die eine linmzielle Belas
rung- denn darauf läuft es doch hinaus.- un sozi2len Interesse nicht verrragen, auch nicht 
rragen können.". 
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der Kreise zu hören. ilie von der GEMA durch den in Deucschland beginnenden 
Kampf um das Monopol bedrängt würden. 

lnsgesamt tagte ilie Kommission vom 15. Dezember 1950 - 18. jum 1954.45 

Ihrer Arbeit sind zwei ausfiihrliche Entwürfe mit Begründung entsprungen;46 

der Kommission sind auch viele Grundsrrukruren und Formulierungen des heu
rigen Gesetzes zu verdanken.47 So wurden aufVorschlag von dc: Boor im Geset
zesentwurf nur Werke der literanu, Wissenschaff und Kunst als urheberrechtlich 
schutzfihig erwähne und der Begriff" Werke" in einem besonderen Satz (.,msbe
sondere") erläutert.48 Sehr stark war der Einfluss Ulmers, auf dessen Vorschläge 
in den Sitzungen zum Beispiel ilie Regelungen zum Entscellungsverbot bei Fil
men (§§ 93, 94 UrhG),4? zur Miturhebersduft, 50 zum Umfang der Urheber
rechte (§ 10)51 oder zum Musikzitac52 zurückgehen. Zum Schutz der Privat
sphäre wurde auch eine sehr weitgehende Freiheir der Privatnutzung von 
Werken konsentiere. 53 

Inhaltlich kam es wohl an einigen Stellen zu Zerwü:r:fui.ssen. Dte Kommission 
erarbeitete zwei (unveröffendicbte) Encwürfe.54 Erstaunlicherweise löste sich das 
Minister:inm aber von den Akrivitäten der Gruppe und entwickelte einen eigenen 
Enrwm:f. Dieser ReferentenentwUrf wich an einigen Stellen von den Vo(stellun
gen der Ko1wnission ab, insbesondere was GEMA-Positionen anging. Der Em-

·~Schulze, Recht und Unrecht - Eine Srud!e zur Umebem:ch~orm. 1954, 4. Allettlinp 
wurtfe.n viele Mitglieder ipitel" noch eim:Jul in eme_rucht nlihcr spc:zifu:tenc Konumssionsgruppe 
berufen; siehe cbs.Siau~protokoll von der Sitzung 30.1.~.2.1%1 (BAn:h 814112li47 S.ll). 
Von den alren Konmuss10nsm.u:gl.iedem werden erwähnt Baum, M Erffa, Kleine, RIUlgt, Schultu
Rhonlwf, Sdtulze, Stllitr, Ulmtr. 

-16 Per Entwurf vom Mlin 1951. BArch 141/2551, S. 11 ff. und em wc:iterer .Entwurf vom 
September 1951, 8A.rch 8141/2551, S. &Hf. 

•7 lntensiv \Ydr offerwcbdich vor allem die emwöcluge Kl=surugung vom 15.-19.10.1951 
(BArcb 8141/37941, s. 117-140). 

4>1 B.Ardl 8141/37941 S. 118. Ebenso wurde hier der Hinweis auf die .,Ergebnisse persön
licbe.r, scböpf"emcher Leuwng'" ~efugt. 

4? BA.rrhB141 / 37941 S. l20 (aufVorschlag Ulmer). Ulmersorgte auch cWUr. dass in dieser Su
zung auch die VontelJung eines Urheberrecha 1\ir Filmproduremen abgelehnt 'vurde; .,Uimer 
Ubem:1chr emen Entwurf zu einem Besonderen Abschnitt 1ili: cbs Filmreche D.mach soll :tn dem 
hergestellten film kein UrhR. enatehen, sondern nur ein LSR des Filmuncemehmers. ( ... ) Die 
Korn tritt dem Vorschhg Ulmers im Grundsatz einstimmig bei'" (3794-1119). 

311 BArclLB141/ 37941 S. 12l. 
"51 BArcb 8141/37941 S. 122. 
!>2 .BArcb .8141 /37941 s. 129. 
S3 ,,Die Kom (mit Ausnahme de Boon) ist mit großer Mehrheit der Meinung. dass das Verbot 

der ~rivaren Vervtdfälagung die private Sphäre zu sehr eiruchränke. Haertel ist der Meinung. 
un Ubrige.n sci die Konuolle im privaten Bemch nicht möglich. Die Korn kommt zu dem 
Ergebnis, dast .,Vervielliltigungen kleinerer Teile von Werken im Wege der Fotokopie zum 
persönlichen, mcht beruflichen und nicht gewerblichen Gebrauch zu gelassen we;rden" sollen, 
,.wenn d sieb nur um einzelne Stücke handelt, die von dem Bemr1:2er selbsL oder von emem 
Dritten unentgeltlich hergestellt werden" (BArch B141/ 3794 t S. 128). Diese emfacbe Regelung • 
wurde jedoch j2hre später bei der Diskussion um den MinisterialentwUrf 1960 auf dem Hincer
grund du Thnband-Oiskussion (s.o.) w1eder relativiert:; Siehe die längeren Ausführungen un 
Procokoll der SitZUng YOm 30.1.-3.2.1961 (BArch .BH 112647 S. 13). 

54 Im .'\n:luv nicht zu finden. Inrorti13riOn aw Schu~. Recht und Unrecht - Eine Smdie zur 
t t .. '-' .. a..•..-.p.rhtc..-,..r",.,... 1 CJC\Jl 4 
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wmf galt als ouczerfreundlich, wobei unter Nuc:zem vor allem die Gaststätten und 
Vofksfestbecreibe~s zu verstehen waren ( ... ). 

Dies veranlasste Schr1l:u zur Veröffentlich11ng-einer sehr kricischen Gegenschritt 
unter der Überschrift ,.Recht und Unrecht". 56 Erbost kritisierte Schulze mr allem 
jede entschädigungslese Beschränkung des Urheberrechts zugunsten der lnteres
sen der Allgemeinheit:. 57 

Die enge Iobbyistische Beschränkung der .,stakeholder" wurde im 0"brigeo 
schon 1954 dadurch aufgelockert, dass der Bundesjustizminister persönlich &e 
Veröffentlichung des Entwurfi anordnete:58 ,.Ich habe dieses Vetfalm:D , ... 
gewählt, weil das moderne Urheberrecht in seiner v-.rc:iten Verästelung :W: a1k 
Kreise der Bevölkerung betührr und weil es dahin drängt, die Schwelle zum pma
ten Bereich zu überschreiten.59 Bs sei ihm unerläßlich erschienen, .,vor ~ 
endgültigen Abfassung der erfol"rlerlicben ~etzesemwürfe der breiten ~
lichkeir Gelegenheit zu geben, die möglichen Lösungen der verschiedenen Pro~ 
lerne kennenzulernen und zu ihnen Stellnog zu nehmen ... r,o 

Dieses in der Tat fiir die damalige Zeit ungewöhnliche Verfahren wurde insbe
sondere von Schulze (GEMA) scharfkririsiert: 

_,Die VersOtRIII!~ der Krie~sopfer Ist wohl zweifollos eitlt Fra.'(e, die das ganze tlesu:cl:· 
Volk angeht. Trorzdem ist keine Ver5.ffendichung nach der Art der ReferententntwJrft mr 
Orheberreclltsreform erfolgt. ( ... ) Wenn die Referenten ihretl Entwurf unter der De.!fY 
starten, daß sie die ,.breite Öffentlichkeit" W'lnsdren, ~ wetdetl die Referenten doch lf'..~:: 
nicht annehmen, d4J sie dadurch eine objektive StellunJ!nahme erllalren. (. . .). "61 

Uod mit kritischen Vorwürfen an die Musikveranstalter, insbesondere in-:sch..m: 
fer Ablehnung der DEHOGA,62 .fährt Schulze fort: 

"Glauben die Refrrentm, daß diejeni}len, die moglichsr biU~, ja sogar kosten1m in am 
Cetmß der l*rke des Urhebers lwmmen wollen, sich dahin iiußern, daß die R.ed::l 

J!fSClJ Ü tzt werdttl mussen! u6) 

5S Volksfeste w-..ren rw:h § 27 LUG und le1chr eing=hnnkt nach dem Reffi weder crlauhm!
nocb vergütungspffich~g. 

56 München t954. Ahnlieh ~-erfasste der Deursche MUSikverleger-Verb2nd eine ~!5!''"' lo >-:. 
als "Stdlungnmme zu den vom Bundesjustizmmisa:rium veröffentlichten Referentenentv•üm;r 
zur Urheberrechrsreform" (Bonn 1954). 

57 Plugge (der Ven:recer der MusikveruJStalcer) lobte hingegen den Entwurf und schrieb: ,.D? 
Referenrenentwiil"U wurden von bestimmten lntcressemen und Professoren hctäg ;ibgrlrt-· 
und stark kmisien, m Amerih dagegen als monumentales Werk der Geseczgebunpkunn boC: 
gelobt." (dm. Dtc großen Ko.ilitionen der Urbebcr, der Verbreiter von Geisteswedten, der ~ 
übenden Künstler, sowie deren BenehUOßen zueinander, 1 !155, 16). 

S8 Referentenentwürfe zur Urheberrechtsrefurm. Verö.ffendicht durch t:W Bundesjusdzm:r=--
ter:ium, Bonn 1954 {Etgendruck). 

59 Vonvort S. V. 
<.<• Vorwort S. V /VI. 
61 Schulze, Recht undUnrechLElne Studie mr Urheberrechtsreform, 1954, 2. 
62 Siehe dessen.2usfUhrlichen Voncliliige filr eine Urheberrechtsreform im Brief an den B=

desminister der Justiz votn 1.12.1952- BArclt B 14112611 S. 10). 
63 AusfUhrlieh Sthulze, Recht und Unrecht. Eine Studie zur Urheberrechtsreform. !95!~ 

13 ff. 
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Im Übrigen sollte sich die Angst SchUlzes vor einer explosiven lobbyistischen 
Einflussnahme der Werknutzer als unberechtigt erwiesen. Sieht sich man sich die 
Unterlagen im ..Bundesacrchiv an, findet man zwischen 1954 und 1959 .keinen 
signifibnten Anstieg an gesetzgehungspol:icischen Eingaben zum Urheberrecht. 
Ande.ts als bei der ACTA-DiskusSion. vor einigen Jahren hatten die Deutschen 
unmittelbar nach dem 2 .. Weltkriegwohl andere Sorgen als die Frage einer ger~
ten Gestalrun,g des Urheperreclltsgesetzes, 

ill. Die Diskussion ab 19 59 

Peutlich. wurden die Stimmen. allerdings später. lnzwisGhen gründeten sich 
immer mehr Urheber- und Verwerterverbände. Insbesondere nach Bekanntwer
den der Ministerialentwürfe 1959 beteiligten sich daher .auch -zahlreiche neue 
Vez:bände und Interessenvereinigungen an dem Xampf ums Urheberrecfrt. Mäch
tig ~ Jller vor allem die Verlegen-erbänden urid die Verlage selbst, voran die 
Schulbuchver4ge (Kl~, Reclam). Nur die Verbraucher, die privaten Nutzer 
waren ~iterhin nicht lobbyjstiscb vertreten.. 

Große Gegenentwürfe fehlten allerdings. Lediglich der BD1 fom:rulierte eine -
überraschend modern wirkende - grund~~tzliche Kritik an dem Projekt.M Mau 
solle bei der Reform mehr prakcischeBediirfuisse, nicht theoretische Überlegutl
gtn berücksichtigen.65 Die Rechte der Urheber sollten in einem angemessenen 
Verhält:nis zu den gewerblichen S.chutirechten ~teben. 6<> Es bestünden. ~=iel.größete 
Unterschiede zwischen angew.andter und and~rer Kunst als zwischen ang_ewanc:lrer 
J\,unst und dem Rechtsschutz der Formgesta.lter und Etfi:nder. Man solle daher 
letztere Gruppen mehr angleichen. Es entstehe eine unerwünschte Unsicherheit, 
wenn nach Ablauf eines Gesdunacksml:lSterschutzes weiterbin die Möglichkeit 
besteht, dass der Xunstschmz fortwirkt.<'>7 Di~ Wirtschaft brauche ein "exaktes 
und verläßliches Recht".68 .Solche grundlegendere Stimmen ~n wie gesagt 
selten. Es giqg mehr um Einzeltheinep:, etw.i die Schutzfrist, die Urhebemachfol
g~vergütung, die PrivatkoP.ierfreih~ic insbesondere die Ausnahmeregelung .für 
Tonträgervervielfiltigungen, das A~fflibrun~recht, das Folgerecht des !Jrhebers"9 

und über die Ausgestaltung der .einzelnen Leisrungsschutzrechte, insbesondere das 
des ausübenden Künsders und des Filmherstellers. Im weiteren können nicht alle 
Einzelthemen erörtert werden; aus Platzgründeo wird nur ein Anszug der The
ntenpalette behandelt. 

1. '*rkarten /Schtitzhöhe /neue Leistungsschutzrechte 

Bei den Werkarten gab es vers.chiedenste Ein~ben. Zum Teil wurd,e. ge(o.(dert, 
den Rahmen eng zu_balten. Das Uroheberrechr-sei das "Sonderrecht amküusderi-

r>4 6.4.1960, stellnngo:ilime ~MinE (2627/ 52-fi7). 
c.s BArch B 141 2627 S, 54. 
66 BAriliB 141 U.27 S. 54. 
67 BAn:h B l4112627 S, ~5. 
(,II BArch.B 141/2627 S. 57. 
1.9 7 ., ~~"' A.-,,.,.."...,w;l"'',..n Tl'"n.nrrt'w.-"'"""" e;41>-h-" .~I,:PflH t n:TTA ~1 ( 1Qf'"O' 17.7 
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sclien Werk, Gebilde der Sprache, Musik, Gemälde, Pla:sriken, Bauten."70 Andere 
sahen die Gefahr. dass Fotografien nicht adäquat geschütn seien. In der Tat fehlte 
die Fotografie in der damaligen Liste der Werkanen. Der Generalverband des 
deutschen Phocographenhandwerks71 protestierte vehement dageg~ da.ss in dem 
MinE die Photographie nach wie vor ;~us den urheberrechtlich geschützten Wer
ken ausgenommen sei.72 Die lndustriegewerksch2.ft Druck und Papier k:riri:sie..""te 
die Änderung des MinE von "Kunstgewerbe" zu ~,angewandte KwuC Wld 
befurcbtete eine damit verbundene SchlecbrersteUung der Fotografie.-,; 0:?: 
Lichtbildschutz solle in § 79 erst nach 30 Jahren erlöschen.74 Als Gesamteindruck 
werde festgestelk, dass "der Eruwurf weitgehend diejenigen schützt,. die ande.er. 
Leure Geiseeserzeugnisse ökonomisch nutzen, viel weitgehend weniger die Schö?
fer dieser Geiste$erzeugo.isse" .'5 1m Übrigen wurde immer wieder kritisiert, ~ 
der .Entwurf :zwar aufklassische Künstewie die Musik adäqu3t Bezug nehme, aber 
die Belange der augewandten Kunst, ~besondere der Designer und Architekten 
nicht hinreichen berücksichtige. 7" 

Abgelehnt wurden verschiedene Versuche, Letsrungsschutzbereclu:igte zu Cm~
bem zu stilisieren. So Iehme etwa Ericb Schulze (GEMA)n die Meinung ;h. 

Orchester und Dirigent erbrächten eine künstlerisch und wircschafllich ebeme
bedeutende Leistung wie die Komponisten und sollten daher ebenfalls ein Crhe
ber.n::cht gcnießen.711 Schulze entgegnen; dass dies mit den .,Grrmdätzeo dei 
U rbR unvereinbar" sei (BA.rch B 141/2625 S. 64). Dem trat die Genos.senschafr 
deutscher Bübnenangehöriger. entgegen. 79 

Es sei verfehlt, dem ausübenden Künstler kein tJrheberrecht, sondern nm ein 
"ähnliches Schutzrecht" zu gewähren. ,,Diese Schöpfung des ausübenden Kiinsd= 
trägt die Züge seiner Eigenpersönlichkeit; sie ist ihm daher von Narur aus zugeocl
nec" (BAn:h B 141/2626 S. 46). Kein Urheber schöpfe "fre.i aus sich henu.C Die 
Begründung zum EntwUrflasse überhaupt eine vielgestaltige philosophische musi.lc~ 
und theacerwissenschafi:liche und juristische Ausfiihrung-zur lnterpretenleistung'Ter
missen {BArch B 14112626 S. 47). DieAusgestaltung des LSR sei im .Einzelnen m 
schwach (S. 48-56), insbesondere lasse§ 88 das Namensrecht vermissen.(S. 56). 

Selbst das in § 2 Il LUG sebon an.sarzweise bestehende Leistungßch.utatchr lii:r 
ausiibende Künstler wurde angegriffen. Die Vereinigung der Musikveranst;;alttt e.V: 
schickte dem BMJ im März 196dl0 eine Stellungnahme zum MinE, in der mm 

7fl So C.arl Hamsd. lo den BMJ-Akten finden sich von Haensel :zugesandte "Vorlem~·-
scbrilien vom 7.5., 11.6. und 25.1';-.1953. 

71 Schreiben vom28.3. 1960 - BAn:b B 141/2626 S. !1-9. 
72 Ähn!lch Stimmen aus der Literarur. Riefe/ GRUR 1954, 500. 
73 Schreilien vom 22.3.1960- BArchB 1411262.5 S. 152- 157. 
71 BArch B 141/2625 S. 156. 
75 BArch B 14ll2625 S. 157. 
76 Bri~er GRUR 1960, 5!!5; Brit"gn CR.UR 1961, 174; Hl'lmln CR.UR 1961. 397; He-ss·-. 

CRUR. 1957, l!. 
n Schre1ben v<>m 16.3.1960- furch B 141/2625 S. 62--04. 
1l< BA.rcb B 141/2625 S. 63. 
19 &dm Stellung=hme vom 29 .3.19fl0 - BArch :B 141/2626 S. 46-56. 
110 BArch 8 14112f>l7 S. U~-50. 
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sich gegen das Leistungsschuczrecht der ausübenden Künstler verwahrre.111 Die 
These. der ausübende Künsder sei durch die Srbaffimg mechanischer Musik. brodos 
geworden. sei unrichtig. Die Ecfahrung habe das gezeigt und die These der Musiker 
sei niemals hinlänglich bewiesen worden (B.Arch. B 141/2627 S. 30). "Wohin würde 
es fuhren. wenn man die Opfer der Entwicklung der 'Thchnik [ . .. ],der Änderung 
der Mode oder der Sitten jedesmal für berechtigt erklären wollte, durch jene ent
schädigt zu werden, denen eine Entwicklung zugute komme" (BArch B 141/2627 
S. 30).112 

Diese Haltung teilte erstaunlicherweise die GEMA, die sonst nie gemeinsame 
Sache mit den Musikveranstaltern machte. !l' Sie forderte die Abschaffung aller 
Leisrungsschutzrechte aus dem UrhG und "wenn überhaupt" die Regelung in 
einem besonderen Gesetz.ll-4 lm Übrigen seien die Rechte der ausübenden Künst
ler viel zu weit formuliert. 

D•e Forderungen der GEMA führten zu einem Eklat. D1e der GEMA nahe 
stehende85 lNIERGU veröffentlichte in ihrer Schriftenreihe fiinf wissenschaftli
che Gutachren,116 die bis in die Formulierungen hinein nahezu identisch eine 
Abschaffung der- Rechte ausübender Künsder forderten. Dieses einzigar-tige Vor
gehen rief d2mals erheblichen Protest hervor.ll7 Man kann nur vermuten, dass die 
ausübenden K~er, die nicht von der GEMA vertreten waren, eine unliebsame 
Außenseitergruppe fiir die GEMA waren. 

Ferner drangen Stimmen nicht durch, die fUr ein Produzentenurheberrecht im 
Filmbereich emttaten. lnLReferenrencntwurf war in§ 93 eine solche Urbebersrel
lung des Filmproduzenten angeregt worden. 88 Die SPIO kritisierte un März 
196()119 den Minisrerialentwu:rf, der entgegen dem.RefE eine solche Aufwertung 
der Stellung VOnFilmproduzenten rocht mehr vorsah. Der Bestand des Filmwerkes 
und seiner Auswerrung könne nicht besser geschützt werden als über die Filmur
heberschaft des Eilmhernellers. Man befiirworte daher eine Fikrionslösung, um 
einer Atornisierong der: Urheberrechte vorzubeugen.9<1 Dem widersetzte sich 

til BArcllß 141/ 2627 S. 28. Ähnlich übrigens Hamsel, dercalsJustitiar des SWR das Leist:ungs
schutzrecht durch Noomlvenrägc zwischen Kilnsder und Rundfimhmtalt crseo:en wollte. 
Hanutl, ~utz oder Nornulvcrrrag, 1954. Oazu kritisch die Rezen51on von Miihring 
GRUR 1955, 505 ff. 

82 Es wu-d aus Skuli, Gelegenheussc.hnft :ru den sog. Nachbarrechten, 45, nocrt. 
ltl Denkschrift wrUmeberrech!$l'Cform- BArdt B 141/2626 S 80- vom 30.3.1960. 
114 Die lNTERGU-Schr:ilicnreilie scbetnt dxJUO wie die INIERGU selbst von der GEMA 

fin.rwert worden.zu sem, so jedenfalls Apd. Der ausübende Künstler, 2011, t 5!1 mwN. Für cm 
Leistungsschuczn:chr spT2Chen sich damals dte Gericl= atß, so etw.a KG Urt. v. 21.3.195ft - 5 
U 1655/57 = &hul.u KGZ 25 und OLG DüsscldorfUn. v. 2.5.19Sft - 2 U 155/57. 

115 u,,wtM- GRUR 1960, 599 (600). 
86 Von Erich Sdtu~~. A. Tbumitr, Hemrich /lubmann, Jobmnes Ovtradt und Hcrbert . -

IMiamrzko. 
117 ~ss DO 1959, 1 ff.; B~fJmann GRUR 1959, 438 ff~ 1960, 359; Blonaeyer Urheberrechcs

schutz, 1960, 9. Weitere Beleg" zu 6nden bei Schricker/Loewenheim/ Krüger, UrbG, 4. Aufl. 
2010. Vor §§ 731I. Rn. 4. Vgl. datu auch die von Rthbimkr erwiihme Kuchentheorie in Rd!bin
dcr, Urbcberrecllc, 16. Auf!. 2010, R.n . 294. 

88 Dazu aucbjosqtii/ Rjetkl GRUR. 1955, 171 (1731f.). 
89 1.3.1960 Stdhmgnahmen nun MinE- BArch B 141/2625 S. 3~54. 
1111 RAn-h R 11!1 /?1';7<, '\ '\ll/19. 
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Wolf Neumeister vom Verband deutscher Filmautoren.'-'1 Es werde begrüße. dass 
§ 93 RefE nicht übernommen worden sei, der den FilmbersteTier als Urheber 
ansehen wollte. in Deutschland sei es Norm, dass dieser nämlich kein ,.schöpferi
scher Mensch" sei, sondern nur der Bcfehlsempfanger des finanzstarken Ver-
1eihs.92 D1e einzigen "echten" Urheber eines Filmwerkes seien die Buchautoren 
und die Filmkomponinen'J3 Auch die GEMA lehnte eine Einordnung des Film
produzenten als Urheber abY4 Insofern blieb dieser Vorstoß ebenso ohne Reso
nanz wie der Verstoß der Verleger, ein Leistungsschurzrecht fiir Pressenachnchten 
cinzufiihren.95 (Löffler, Journalistenverband S. 36) 

2. Schranke~1 

Besonders kontrovers wurde i:m UrhG immer schon um Schranken gerungen. 
Dies gilt gerade auch fiir die Zeit nach dem 2. Weltkrieg mit dem Aufkorrunen 
der Tonbandgeräte.% Sehr früh schaltete sich schon die Deutsche Tonbandpro
duktion in einem Bnefvom 15.1.1952'" in die Diskussion um die Magnetron
hand-Vervielfilrigung ein_ Man teile die Sorgen um die Gefahr privater Heim
und Kleinm.a!;,'lletophone fur Komponisten, fiir den Rundfunk und fiir die 
Schallplatten- und Tonbandindustrie. Voraussetzung fur gesetzgebecische Maß
ruhrDen sei, dass die GEMA nicht nur die Rechte der Komponisten, sondern 
auch der gewerblichen Hersteller von Thnaufuahrnen wahmehroe.98 Man befiir
wone eine Regelung, die sdurf zwischen privaten und gewerblich oder öffen~
lich genutzten Tonbändern unterscheide. Die ersteren blieben lizenzfrei, da sie
wie en.va das Abschreiben einzelner Musiksrücke oder Texrsrellen aus Freude 
oder Liebhaberschaft - memandem schade. Die Ieuteren würden hingegen mit 
einer Lizenz belastet und dürften im Imere~e einet Kontrolle des Ursprungs nur 
von gewerblichen Produ~nten hergestellt werden.99 Doch nicht nur Tonband
geräte waren ein wichtiges Thema, auch die Mfuofumtechnologie bereitete 
Sorgen. So regte Prof. Or. Carl d'Esrer (lrucirut fiir Zeimngswisseoschaften der 
LMU München) mit Schreiben an das BMJ vom 2t.2.1950H~l an, den Urheber
rechtsschutz bei Vervielfaltigungen von Zeitungen und Zeitschriften durch Mik
rofilm besonders zu regeln, da diese Technik zunehmend an Bedeutung ge
winne. 

Die Frage der Tonbänder und der Mikroverfilmung machte der Industrie, voran 
der AEG, Sorgen. Im Dezember 1951 hielt das Unternehmen AEG mir Vertretern 

~~ Stellungnahme zum MinE an <bs BMJ vom 1l!.:UY60- BArch B 14112625 $.106-114. 
cn HArcb B 14112625 S. 107, tOll. 
9l .BArch B 141/2625 S. 109. 
u~ Denkschrift- zur lJr:hebcrrechcsrefonn - BArch B- 14 t/2626 S. !13 f. 
95 Änderungsvorschläge zum Regterungsenrwurf- BAn:b B 141/16479 [Am den Unrerlagen 

für die Beratung un Untenusschuss des .Recbcsausschusses]. 
'X> Dazu ausfubrlicher DcJmmamt, Autoren und Apparate. D1e Geschichte des COpyrightS im 

Medienwandet 2014. 
·n BArch B 141/2616 S. 123-127. 
'}!! BArcb B141/26!6 S. 124. 
w BArcb B 141/261-6 S. 126f. 
~~~~ BArch B 14112613 S. 1-17. 



Der Kampf um das UrhG 1965 

des BMJ (Günther Joel; Herschel. Schneider), der Industrie, der \Jniversimen 
(Prof. Ulmer, Prof: ßnssmann), des Börsenvereins der Buchh,ändler, des. Rund
funks und von ßibliothek,en eine Au.ssprach.~ ab, in det es utn die Regelung der 
Verhältnisse in Fragen der- Fotokopie und Vervie!Eilrigung mittels Mikrofilm 
ging~ 101 Dabei isr ersichtlich, dass U1mer in der Diskussion eine sehr pomimmte 
RoU~ spielte und sich fur die Urheber und Verlage -einserzre .. 102 Er äußerre, er 
habe keine Bedenken, die Fotokopie von kleinen Werkteilen mit gewissem Vorbe
hak fieizugeben, das gelte aber nicht für ganze AufSätze. Zudem müsse man eine 
Sonderregelung zum Schutz der jeweils jüngsten Jahrgänge einfiihreu_ Gegner 
\V:trtm!n - etwa rmt Ve.rweis auf Entwiclditngeh in der Schweiz103. - vor emer 
globalen starken Gefahrdung der Urheber durch die teclmische Entwict!Ullg. 

Am 7.3.1953 erhob der Börsenverein dt. V~rleger- und Buchhändlerverbände 
e. V. Klage gegen. die AEG auf Lrnterlassurtg "Photoduplikate'' -Fotokopien und 
Mikrofilme - von AbhanGlungen oder AufSätzen herzustellen. Diese (im 
Geschäfujahr 1950/51 20000 Stück umfassenden) Duplikare wüt:den von der 
Beld. und ihren Tochterunternehmen und anderen Wissenschafdem und Biblio
theken ver:wender.1o.. Die Klageschrift wurde auch dem BMJ zugesandt, .um zu 
unterstreichen, dass man dem nimmer weiter um sieb greifenden Fotokopierbe
crieb der Industrie und der Fotokopie:r:mstalten" Ein!Jalr gebieten mijsse. Der Bör
senverein obsiegte letztendlich qdm BGH.11l5 

Den Forderungen von GEMA & Co. und den Vorgaben des BGH entspre
chend sah § 54 Ill des RegE 1962 erstmals vor, die private Vervielflilcigung 
geschützter Musikstücke durch Magnettonband nur m.it Vergütung~ den Ume
ber zuzul.a$sen.106 Dieser Entwurf srieß !tuf erheblkhen publizistischen Wider
stand etwa durth einen der Großen des Zivilrechts, Wetner Plume, dersich bislang 
n<:>ch nie ztLfragen des Urheberrechts geäußert hatt,e. Er sehrieb in verschiedenen 
Zeitungsartikeln, 107 ein privarer Vergfrtungsanspruch sei nichr durchsetzbar, da 
Übertretungen im privaten Bereich nicht zu kontrollieren seien. Die moderne 
Technik (Ver:vielfaltigung von Aufuahmen iiber Magnettonband) bringe den 

1o1 Brief AEG mßMJ Haertel 28.11.51 - ßArchß 141/ 261_3 S. 951E Alls. dem ProtokoU
Batch ß 141/2613 S. llti-154. 

1m Siehe dessen-Stellungnahme- ßArch ß 141/ 2613 S. 151. Von 4ußen mischrensich fase 
alle oben genannren.Experteain Qie_Disku:ssian ein .. Siehe stau vieler Bußm(llln1 Magnettpngeriite 
und Urheberrecht, 1952, 109ff., wrd derr GRUR 1953, 4271[; Reimu Magnettongeräte und 
lJrheberrecht, 1952. Weitere Nachweisebel &hrickq/KaLZenbtrgtrCRUR 1985,87, Fn. 13 und 
14. 

1oo R.A Dr. Adolf Srreuli sendete im Februar 1960 - ßArch ß 141/ 2624 S. 99 dtlll BMJ 
(Haertel) von ihm verfuste Mitteilungen der SUISA (Schweiz. Gesellschaft der Urheber und 
Verleger) - ßArch B 141/2624 s: 101-105. 

111• BArch ß 141/2614 S. 05-71. 
10s BGHZ ~. AA == NJW 19:53, 140. 
lUG BArch ß 141/2614 S. 63. 
101 Vgl. Flume Handelsbbn Nr. 39 2}./24.2.1962, 12 f. - .BArcll.B 141/ 16468 S. 47. Vgl.: 

FAZ 5.2. 1962; Sz 5.2.1962-BArch B 141/H\469 S, 9. Rume .hat als ReChtsgurachter- wohl 
fiir d:!e AEG - gearbeirer; siehe Fußnme J in UFITA 39 (196-3) •. 1; siehe auch dm. JZ 1964, 
314 ff. Brief Walter Henk aus T utting an das .BMJ. Dort wird noch eimna1 die Proplemarik der 
1'""'o -·~ -- · - ' ·. f" • . --~ ,. ., _ .. _ ··--- - 1 - I . "n. 
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Urheber nicht 1I111 seinen Lohn; im Gegen~ seien die Orhehe.vergütungen. 
gerade durch die VervieWi.lt!.gu_ngsLechnik, durch Funksendt,mgen und Sc:hallpla~
l:Cl'l wesentlich gestiegen. Die Vergütungspflicht koinrne in erster Linie den Kom
ponisten von Untet'aalrun~mU$ik zugute, weshalb fraglich sei, ob eine solche 
Strapazierung der Rechtsordnung durch g{:rade diese Art. der Schöpfungen 
gerechtfertigt sei. Die GEMA wolle nur neue Wege fiir Einnahmen finden, ind~m 
man. "die Möglichkeit des rezeptiven Genusses urheberrechtlich geschützter 
Werke durch private Tonbandaufuahme [ .. . J tributpflichrig" maChe. 

Dieser Halrung-schlossen sich der Bundeswirtschafi:sministerlli11 sowie der Bun
desrat 1m an. Eine Vc:rgiimngspflicht steh~ im Gegensaq zu dem Urheberrecht 
.:nahezu aller abendländischen Staaten (bis auf1talien) und sei zudem nicht durch
setzbar. 

Dagegen protestierten im März 1962 jeweils wutend per Telegramm oder Ein
schreiben: 1 10 

- . die. Genossenschaft dt. Biihnenartgehöriger 
- die Deutsche Orchestervereinigung 
- eine Delegation voo prominenten Komponisten, vermutlich mit Unterstützung 

und unter Nennnng der GEMA (AufSichtsrat) 
- die Zenrralverw.ilru:ng der Thn- und Bildträgerrechte ausübender Kiinstler 
-die GVL.111 

3. Das ewige Urheberrecht und die ()rhebernachfolgevergütung 

Das kontroverseste Thema der R eformdiskussion war die Frage oach dem ewi
gen Urheberrecht. In den Akten des Bundesarchivs goku:mentiert ist ein Schrei
ben: von DI. Ri.charQ Stral.ISS, das das Gedäch+nisprowkoll eines Anrufs bei dem 
Ministerialrat Schmidt-Leonhardt vom 18.10.1934112 umfasst: 

"Scltmidt-UonhardJ: ,,I)er Minister {Gcebbels} hat der bedingungslosen Verliin~eruux 
der Scht~tzfrist widersprochen." kh {Richord $frauss}: " Daran hängt aber unser ga11ze,t 
Schicksal!'' &lmtidt-LeonJUJrdt: ".ICh bitt mir dtr Tra,~wefte bewusst!" Nun ist's Zeit, dass 
tvir uns an detl ... (unleserlich) legett! Ich habe soebm auch an Minister Dr. Frank g~rie
ben und nochmal$ gebeten, :cu he!fm. Wissetl Sie, welche Bedingung!ft Dr. Gcebbels an 
die Vet:liin,qenmg knül!fen will? .In Eile bestens grtißmd 

Ihr gez. Dr. Rit:hard Stmuss " 

fciedrich Märker vom Schutzverband griff dies.e J:?iskussion schon 1949 wieder· 
auf. 1 L~ In "seinen Papieren findet sich ein weiteres wichtiges Topos de.I' rechtspoliri
schen Diskussion rund um das Urheberrecht, der Begriff des ,;geistigen Eigen
tums". Die Metapher ,,Bigenrum" mußtein der rechtspolitischen Diskussion vor 

tu8 ßArch-..B 14l/16468, s. 68-71 : .Brie[ des Bundemrinjsrers fur Wm:sdtafr vom 8.3.1962. 
tel'/ BT-Drs. rv /270. 177. 
I !Cl .Konvolut B141/16468 S, 49 fE 
IIL BArch ß 141/16468 $. 86. 
112 .BAn:h B 141/2619 S. 52- Akte des BMJ wm Thenu Urhebcrnacbfo!gevc:rgütm!g. 
tt;; Denkschrift über eine Änderung des UrhG vom 7.3.1949, dem BT am 24.11.1949 im 

s=,....~ ,..~,.,,o.?' P"..Mrinn ""'"~,...nf'fr R.Ar.Ph R 1A1 /?h1~ ~ ,,.., 
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196$ immer wieder herhal~en, um eine Erweiterung des UrheberrechtsschutzeS 
zugunsren der ve-rwerter zu legitimieren. II+ Dies gilt auch fiir die Denks.cln:ifi 
von Märker: 

"Wir bitten ~u bede.nkm: Falls sid, jemimd ein Haus bauen und mqn 1'hm sagen wiirtle, 
50 ]al1re- ttaclt deinem Tod kann jeder mietfrei in diesem Hans wie in einer Naturhöhle 
1vahnr:n, dann würde er antworten: Wie- denn .•. leben wir itl ein-etn kommunistisdum 
StMt?! Ich dachtet bei 11tu· im Westen gelte das R.eclu auf das persiinliche Eigentum/"115 

Märker verknüpfte ersc;mal.s die Frage nacn dem ewigen Eigennmi mir der 
Urhebcrnaclifelgevergi:irung. Eigentlich sin.9 das zwei .getreJ1[1te Themen, die hier 
ge~thickt miteinander verwoben weroeh; 

.,Daher Jorden der Schut:zverbat1d: 
50 Jalm: nach dem 1bd des AJitors urheberrechJlich geschutzter i#rke haben alle, die die 

l*rke verwerten, eine Veriilfentlichun}!s~ebühr oder Urheber-Nai:hfolge-Gebuhr von ·etwa 
4 % atl eine Kult11rkasse zu entridneti (ruuh frz. Vorbild,. wo es 8 % s.eien). Das -soll 
aud1 rückwirkend for gem!fl'njrei geworderre Wqke gelten" 

Ähnlich argumentierte Heinrich Hubmann116 m einem Beitrag für die Denk
schrift des Sch.utzvemandes. 117 Er forderte ein ewiges Urheberrecht. Eine 
Gemeinfre.iheit. diskriminiere die Whaber geistigen Eigentums gegenüber denen 
des Sach~nrums.. Wenn m.an ein Recht der Allgerneinheit .auf Inanspruchnahme 
der Leisnmg der Urheber herleite, wäre es fOlgerichtig, U3 armen Bevölk~ 
schichten auch ein Recht auf kostenlose Lnanspruchnabme -von Lebensmitteln 
zuzubilligen. Die Verbindung von ewigem Urheberrecht und Nachfolgevergütung 
wurde von -anderen Verwerterorganisatione~ wie zB der GBM.A, 118 'geteili.119 

Selbst Bundespräsident Tbeodor Heu.rs_, der e.inm.al zweiter Vornezender des 
Schutzverbandes ~en war.. setzte sich fur die ,.domaine public payant" ein. 1211 

ll<~ So auch dle Beobachtung von Dölllemeytr/Klippel, FS 100 Jabr.e GRUR, 1991. 18.5 
{232). - Der Topos wurde .s~ meiner Schrift der INTER. CU theologisCh begründetund von 
l'&rrer Fried Wunsiedler zur Legitimierung eines ewigen Urlleber:reclm herangezogen, siehe 
I'IIUnsieder, Urbeberrechareform im Spannun~feld Recbt - Kultur- Ethik. l964, insbes. R9 Er. 
lm Vorstand der TNTERGU saßen damals &hub:e (GEMA) und ~mmm. Auch._ det Vatikan 
war im .Beirat vertreten. 

11s BArch B 141/2618 S. 48. 
116 HeinMob Hubmann (1915-1989) war 2unäthst P.rlvatdozent u.a.. in..Müru:hen; J.956 

bekam er einen Ruf a_uf einen Lehrstuhl fiir Urheb.errechc in .Erl.:n1gen. DAneben war ·Hu&matiH 
als-Sachverständiger des Hocll.Schulverb.andes für Urheber- und Verlagsrecht und alS Mitglied 
der Saehversrändigenkommission 6ir U.rheberrechr beim Bunde~stizmini.scerium tätig. Et wat 
MitglieQ des Vo~tarllls der VG Wort, der von der GEMA finanzierten INTER 0U unclbäuJ;i~r 
Gutachrer fiir die GEMA Siebe u.a. dessen "Gutachren übet: die Frage, ob die in§ 1 c), e), und..i) 
des GEMA~Berechcigun~vemages ecwäbnten Wiedergabearten von cinunatisch-musiblischen 
Werken unrer deu Begriff "gro.ßes Recht" ~·. in: G.EMA-N;chricliren 195"9, Nr. 43", 
S. 10 fE Zu dessen Positionen in der O.rbeberrecht=form siebeHubmatm U.EI'IA 19 (1955), 58, 

117 16465/161. Gegen die Parallele zum Sacheigennun aber de &orUFITA 21 (1956), 129 if.~ 
R~ber UFLTJ\ 21 (19$6) , lSO.ff.; Bappert Archiv fik Pressere_cht 46/1%2, 2l7. 

II~ Denksi;brift zur Urlielierrechi:Srefo'rm (2626/80) vom 30.3.1960. 
119 Siehe dazu auch Adam UFITA 34 (1961), 257-263. 
L2:0 Zur !nri""-r'n:::ttinn:a1Pn 'R-nnv1rk1nno f>i11Pf17 r.llt TR· lnr- 1<-lf<":\ Q?O 
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Ln einem ßrief bat er die Bundesminister Dr. Lebr und Schiffer, die rechtlichen 
Voraussetzungen zur Schaffi.mg einer solchen Einrichtung zu untersuchen.121 

Doch es gab auch Widerstan~ ecwa seitens des Börsenvereins. 122 Dieser mel
dete starke Bedenken an, da ein Produktions- und Exportrückgang befiirchret 
werde. Durch die Kultur;iligabe sei der demsehe Verlag nicht mehr wettbewerbsfu
hig insbesondere gegenüber dem deutschsprachigen Ausland. ·Ähnlich argumen
tierte der Reclam-Verlag.123 Kleinbuchreihen, wie die des eigenen Hauses zu 
Schul- und Unterrichtszwecken (sog. "billige Reihen"), würden stark belastet, 
weil sie hinsichtlich gemeintteier Werke eine sehr enge Preiskalkulation hätten.124 

Die ßefunvorter des Domain payant setzten ~cb erst einmal durch. Schon im 
Ministerialentwurf 1959 war eine Regdung hierLu enthalten. Mit diesem waren 
die Vertreter der Schriftsteller, voran Fried.rich Märker, nicht ganz einverstan
den.125 Er begrüßte zwar, dass die Urhebemachfolgevergümng in den Enrwurf 
aufgenommen wurde, war aber enttäuscht, dass der Prozentsatz nur bei t % liege, 
obwohl er 1 0 % gefordert hatte. 

rn dem Anfang Dezember 1961 vom Bundeskabinett verabschiedeten Regie
rungsenrwurf war dann in §§ 73 ff. ewe über zivilrechtliche Ansprüche geregelte 
Urhebernachfolgevergütung vorgesehen. Wie aus einem Brief des RegDir 
Schneider des BMJ an den MdB Atzenroth126 hervorgeht, .stand bci dem Vor
schlag die von Tbcodor H ti4JS ins Leben gerufene Deutsehe Künstlerhilfe127 

,.Pate". MJt diesen R.egelungen setzte sich man sich auch über Bedenken hinweg, 
eine solche Kulturab~be falle in die Gesetzgebungshoheit der Länder128 oder 
es handele sich um ewe verdeckte Steucr.12'J Derwocb scheit<:nc die Regelung 
letztendlich am RechtsaUsschuß des Deutschen Bundestages, der stattdessen die 
Verlängerung der Schurzfrist von 50 auf 70 Jahre bdunvonere. 1311 

4. Urhebervertragsgesetz 

Eines der traurigsten 'Kapitel der R.eformdiskussion ist das Urhebervertrags
recht. Alle Verwerterverbändc betonten die Bedeutung des geistigen Eigennuru 
und die Notwendigkeit- eines verstärkten Schutzes der Urheber. Doch bei der 
Frage, wie das interne Verhältnb von Urheber und Verwerter verbessere werden 
kann, herrsehre großes Schweigen. 131 Auch seitens des ~nisteriums wurde mrr 

121 Briefvom 27.4.51- BArch 6 l41 /261B S. 56f. 
122 Schreiben an das ßMJ (lhercel) vom 10.1.1952- BArch B 141/2618 S. 106. 
123 20.10.1959 an das BMJ- ßArchB 141/ 2623/S. 5~7. 
121 BArch B 141/2623 S. 7. 
123 Srellungn:Uune Ml1rker zum Mimst~rialencwurf22.12.59- ßArch B 141/2623 S. 267-2~. 

126 BArcb B 14Ul6465 S. 95-99. 
121 Eine nocll heute be5t:ehende Eim:ichrung des ßund~prisldenten -zur Förderung unver

schuldet in Not ger.as:ener Kfinnler. 
tat~ So etwa der Beschluss der Kulmsminisrerkonfuttru vom 30.6./1.7.1960 - BAn:h B 141/ 

16469 S, 17 und t9lf. Da.zu auch KalJtbrmrttr GRUR 1\160, 598: Mtntlus .m Schulze, Kulturab
gabe und Kulturfaruh, 1959, 39 f. 

12'1 Klei11e JZ 1964, I ff.; wn Camm JZ 1960, l5 ff. 
I :Iet Bericht Abg. Reischi UFITA 46 (1966), 174, 194 [. 
!)I So :ruch schon bd derEJq>Crtenkommi.ssion 1951.. ehe die Scmffimg eines Urhebervertra~ 

stczes ablehnte: so -da.• Pmrolcol1 ,!,., Srrnm<> W\m I:; - 1Q 11\ IQ:; I R & -1. I> I <t l"t'?OA1 <" '-'' 
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auf ein separat zu organisierendes Projekt Orhebetvema:gsgesetz verwie$~ das 
wohl nie richtig in Angriff gc;nommen wurde.l:J2 Denn hier hatten skh I ndostrie 
und VeT.Werter zusammer!gescblossen, um weitere Aktivitäten zu verhindem. 13:> 

Dementsprechend rebellierte der ßDI gegen die Einführung einer Urheberbeteili
gung in§ 31 MinE. 134 Eine solche Vergütung sci unangemessen. Der Verwener 
trage immer das RiSiko für den finanziellen Erfolg der NUtzung des Werkes. 
Wenigseims _müsse man bei der Beurteilung der E.rträgnisse den gesamten Betrieb 
des. Verwerters betrachten und dabei etwa auch die wl!!rig<;r erfolgreiche Nutzung 
anderer Werke berückskhßgen. 1~ Aber selbst die wenigen Urheberve~ ver
sta:nd~n di~ Notwendi~ eines Schutzes der KreaPven ni~ht. S() belllängelte &e 
~beitsgemeinschafrliterarischer Autoren. und Verleger am MinE, dass. d~ Vor
rang des Urheberp~rsÖnlicb.keitsschurzes und der ,.darin liegenden DispositiollS-' 
freiheit des Urhebers .in ideeller und materieller Hinsicht" mehr gebtihrend 
genüge geran werde. I:W. Vielmehr werde der Urheber .in §§ 23 und 24 bevorinnn
dec.137 § 24 entspreche nicht den Bedürfuissen des. Urhebers, der im Rahmen 
seiner zu wahrenden Dispositionsfreiheit sein Urheberrecht im Ganzen o4.er in 
Teilen "auf einer mit den heutigen [ ... ] Vc;rhält:nissen vertraute, über Erl"ahrungen 
tmd Apparate verfugende f!erson s.eines Ver:ttauens. übertragen'' dürfe. L~ 

Der rührige Schutzverband deutscher Schriftsteller mit seinem Vorsiezenden 
Friedricb Märker sah die L.ösung in der Abtretung von Nutzungsrechren an eine 
Verwertun~escllschaft. Man habe .irizwischen erfahren, dass die Veileger ener
gisch versuchren, sich nicht nur die Nebenrechte (oder sog. ,,kleine Rechte"), 
Sondern auch die aas$chließliche Vergabe aller dieser Rechte übertragen zu lassen. 
Da das Monopol fii.r Verwerqw.gsgesell,schaften. nicht ..mehr. aufrecht erhalten 
werd(!. srehe zu hdiirchren, dass die Verleger eine zweite literarische VG griinde
ten - ohne die Autoren. Es wird die Forderung Hubmanru -aus dem Mitteilungs
blatt des SDS (Nr. 5/ 59) -..v.iederholt, dass bestimmt würde; dass "ausschließliche 

132 ~ sind die Akren .zu diesem. Thema bis 1965 verschwunden; die obigen Ausfiih
rungen beziehen sich nur auf Randnotizen .in and.e~n Akten. Die Akten nun Urlreberve.rtrags
rechc tragen alle das B1\1]-Aktenzcichen 3.600/ 4 npd die noch iibrigen Bände (&1. 6-28) die 
Archivsignaruten B 141/ 4961)1 bis B 141/436103. In Bel 6 s.ceb.t am Anf.tng der lapidare Hin
weis> da$s Bd. 1-5 ,.vermutlich nn J;ilire 1969 im BMJ verloren" sind. Zur .,Reform des U[he
bervertragsrechts" gab es somit 28 Bände, von denen ausgerechnet die 5 wichtigen Bänae :zwi
$chen 1950--1965 verloren gegangen sind. Daher haben diese Akren wohl mt gar keine 
Bundesarchivsigruttnr bekommen. Die Signatur B 14U49690 (also die, die vor 49691 stehen 
müsste) ist md.erweitig belegt mit Urheberkomm.issionsprotokolien. 

133 Deo damaligen Geisr der tongebenden tobbymen beschreibt PJugge, Die großen Koalitio
nen der Urlieber, der Vetbreiter von. G.eis:resWerken, dl!r aU$ilbenden Künsder; sowie deren 
.Be~gen zuein.mder, 1955, 20, in dem er aUf den Grundsatz der freien V~inharttng ver
weist und betont, da.--s Regisseure, Dirigenten und sonstige .,5ihrende Künsder:" sehr gut vt:r
dienten. Im Scluowiele.rbereich.. seien ,,die Damen an der Spitze" und .,erhalten Cage~. die 
weit über der Eridolmung eines bestverdienen_den ~rs eines ~kanisChen G~Qßkonzerns 
liegen". 

13• 6.4.1960 .Steiltmgnahme 2um MinE demBMJ - BArch .B 141/2627 S. $2-67. 
t35 BArch B 141/2627 S. 59. 
1;16 ßMJ an1 1{).5.1960 - BArclLß 141/2628 S. 107-134. 
137 BArch B 141126282 S. J J 3. ,. 1 
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Rechte, die nicht individuell wahrnehmbar sind - sie könnten im Interesse der 
Rech~icherheic einzeln aufgezählt werden - vom Urheber nur einer VG einge
räumt werden können". t 39 Dem dagegen eingewandten Argument, die Vemags
.freiheat würde bescbrink:t, begegne man mit dem Argument, dass Menschen in 
finanzieller Not von ihrer Vertragsfreiheit nkhr viel hätten, sie würden "zähne
knirschend Bedingungen akzeptieren, die sie als unverschämte Zwnumng und 
empörendes Unrecht empfinden". 1411 Man bitte endlich nochmals, ,.der Gesetzge
ber möge immer daran denken, dass gerade die kulrurell wertvollsten Urheber 
wirtschaftlichmeist sehr schwach, dahtt der Willkür ihrer Verwerter weitestge
hend ausgeliefert und des gesetzlichen Schutzes ebenso bediirftig sind und auf ihn 
einen gleichen Anspruch haben wie die Arbeitnehmer". 1 41 Klar ~r, dass Märkers 
Plädoyer fur die Einbindung einer Verwerrungsgesellschaft nicht uneigennützig 
war. Märker hatte 1956 di~ Verwenungsgesellschafr für heerarische Urheberrechte 
mit über 550 Wahrnehmongsberechrigcen gegründet, die 1958 in die Verwer
rungsgesellschafr Worr (geleitet von dem oben erwähnten Carl Hamsel) über
ging. 1 ~2 Aus deren Tantiemen erhielt Märker sein Salär. 

Sehr gerne wird in diesem Kontext der Topos von der Gemeinschaft von Urhe
bern und Verwertern betont. H l Auch hier engagierren sich Friedrich Märker und 
der Schuczverband.. In einer ,,Broschüre zur Urheberrechrsrefonn" versammelte 
Märker einige Stimmen aus der UrheberrechtsSzene_1

<4 Friedrich Kad Fromm145 

bedauerte den egoistischen Kampf zwischen Schöpfern und Verwertern, Autoren 
und Verlegern, da sie als "geborene Partner einer ebenso ~wangsläufigen wie 
natürlichen Lebensgemelnschafr" angesehen werden und an einem Sttang ziehen 
sollten. 1M. Ähnlich betonte der Börsenverern das ,.Vertrauensverhältnis" zwischen 
Autor und V~egcr und die besondere Bedeutung der Vertragstreue im Verlagsge
schäft.'"7 

Erst nach Veröffentlichung des RegE 1962 nahm sich RegDir &hntider vom 
BMJ der Frage noch einmal k.urz an. 148 Ein Urhebervertragsgeserz solle Urheber 
und Lcisrungsscbmzberechtigte umfassen. Es solle sich auf die wesentlichen Ver
tragslücken beschränken und dort keine Regdungen treffen, wo Tarifverträge, 
Rahmenverträge oder Musterverträge einen befuedigenden Interessenausgleich 

IYJ BArch B 141/2623 s 2n. 
a ~u BArch ß 141/2fi23 S. 287. 
,. , ßArch ß 141/ 2623 s. 282. 
,., Dazu Ktiilerlirw, Geist, ltecbt und Geld, 2008, 47. 
I ~) Dieser Topos wn in derdmulig= Dislausion gängig; siehe etwa ehe SteUungnahme der 

Verleger vom ll April 1962 ("Parmerscjlafr von Urhd1<:r und Verleger") und die Xncilc von 
LtimJt~ GRUR 1962, 344 ff. 

~~~ Friedrich M!irker, Broschüre zur Urheberrech=form. vom Januar 1962, mrt Deiträgen 
von Friedoch Karl Fromm, Prof. Hemr:ich Hubrmmn, Dr. Eugen L«r, Fnedrich Märker. RA Dr. 
R.iepenhause11- BArch B 141/16465 S. 142. 

145 Priedrich Karl Frorn:rn (190()-1968/ 1969) w:rr .Anwalt und Jusoaar der Vetttnigung 
Deutscher Schrifisteller. 

,.,. B.An:h B 141 / 16465 S. 177. 
'"' Zit. o3ch..Ändcrungsvorschl2gc zum Regieruo~rwurf- Bkb B t4 U 16479 (Au~deo 
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t oCll Schreiben vom 4.10.196.>- BAr"h RI4J 14QI.Q1 <> t -1" 
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erreichen oder erreichen können. Bei diesen Überlegungen blieb es - bJ.S heute. 
Bei den Diskussionen zum Regterungsentww:f machten ganz andere Forderungen 
dle Runde. So forderte der Börsenverein149 zu§ 29: .,Die Verwertungsrechte des 
Urh sollten, wie im gdtenden Recht, voU übemagbar sem. Andernfalls bestehe 
die Gefahr, daß den Verlegern von den Uth die VeT;Werrungsrechtc künfög in 
geringerem Umfang als bisher eingeräumt werden".15Q Auch sei die Sonderbetei
ligung des Urhebers nach § 36 zu streichen, da d:ls "Vertrauensverhälmis" zwi
schen Autor und Verleger zerstört und der Grundsatz der Vertragstreue aufge
weicht würde. 151 

IV. Zl4Sammenfassrmg 

Es zeigt sich, dass eine sehr kleine, in sich verlmüpfi:e Gruppe von AkteureiL 
die damalige Diskussjon um das neue Urheberrechtsg<:seu. vor allem bis zur Verab
schiedung des MinisterialenrwurfS 1959 maßgeblich beeinflusse hat. Diese Gruppe 
bestand vornehmlich aus älteren Experten aus dem bayerischen R aum, meist aus 
der Musikindustrie und oft schon vor 1945 als Urlieberrechcslobbyisten tätig. Es 
rnutet daher wie ein verzweifelter Befreiungsschlag .an, dass der Justizminister den 
Referentenentwurf 1952 öffentlich als Buch verbreiten ließ. 

Die Bitte des Ministers an die Öffentlichkeit, das Thema aufzugreifen, verhallte 
allerdings; sie wurde erst nach 1959, genauer gesagt em nach der Ver2bschiedung 
des Regierungsenrwurfs aufgriffen. Aber immer noch waren die privaten Weck
nutzer und viele Urheber nicht lobbyistisch vertreten; die Diskussion kreiste sehr 
um Fragen der Musikverwertung, Im Übrigen fehlten alle Rückkoppelungen der 
Diskussion zum damals jungen Grundgesetz; vetf~rechcliche Überlegungen 
zur Abwägung der konträren Interessen tauchen in den Archivunterlagen nicht 
auf. Kein Wunder ist es also, dass die Schrankenbestimmungen am Ende ebenso 
beliebig wirkten wie die Beschreibung der geschütlZten Werkarten. 

Die damalige Diskussion zeichnete sich im Übrigen sehr stark durch. die Ver
wendung rechtspolitischer Topoi aus. Da ist die R ede vom .,geistigen Eigentum", 
der "Schicksalsgemeinschaft von Urheber und Verwertet" oder von .,Dispositions
freiheit" des Urhebers. Gegenmeinungen wuroen srereoryp - wie der obigen 
Denkschrift von Märker - in die Nahe des .,Kommunismus" gerückt. Wichtige 
Sachthemen gingen bei der in1lationären NutzWlg solcher Topoi unter; wie etwa 
die Reform des Urhebet Vertragsrechts. 

Diese strukturellen Besonderheiten gilt es bei der künftigen historischen Ausle
gung des UrhG zu beachten - ger2de auch im Hinblick darauf, dass heute auf
grund der Ausdehnung seines Schutzbereichs das UrheberrechtSgesetz zur Magna 
Charta der lnformatiorugesdlschaft geworden ist. 

14'J Zlt.mtch Änderungsvorschläge zum Rcgterungscncwurf- BArcb B 141/ 16479 [Aus den 
Unterlagen rur die Beratung rm UncenusscbU$$ des Rechbausschusses] . 
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